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Gemeinde Oberaudorf 3. Flachennutzungsplananderung ,,Gschwendtner Feld"

1. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 23.07.2024 die 3. Anderung des Flachennutzungs-

plans im Bereich des Baugebiets ,,Gschwendtner Feld" beschlossen. Der Anderungsbe-
schiuss wurde am 21.08.2024 ortsUblich bekannt gemacht.

2. Der Vorentwurf der Flachennutzungsplanänderung mit Begrundung und Umweltbericht in

der Fassung vom 23.07.2024 wurde gemäfl § 3 Abs. I in der Zeit vom 22.08.2024 bis
24.09.2024 im Rathaus ausgelegt und im Internet veröffentlicht. Gleichzeitig erfolgte die Be-

teiligung der BehOrden und Trãger Offentlicher Belange gemafi § 4 Abs. I BauGB.

3. Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 22.10.2024 Uber die eingegangenen Stellungnah -

men beraten und den Billigungs- und Auslegungsbeschluss für den Entwurf der Flächennut-
zungsplanänderung gefasst.

4. Der Entwurf der Flachennutzungsplananderung mit Begrundung und Umweltbericht in der

Fassung yam 22.10.2024 wurde gemall § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit 31.01.2025 bis
06.03.2025 im Rathaus ausgelegt und im Internet verOffentlicht. Gleichzeitig erfolgte die Be-

teiligung der Behorden und Trager öffentlicher Belange gemafi § 4 Abs. 2 BauGB.

5. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 25.03.2025. über die vorgebrachten Bedenken und
Anregungen beraten und abgewogen.

6. Die Gemeinde Oberaudorl hat mit Beschluss des Gemeinderates yam 25.03.2025 die 3.
Anderung des Flachennutzungsplans in der Fassung yam 25.03.2025 festgestellt.

7. Das Landratsamt hat die 3. Flachennutzungsplanänderung mit Bescheid vom ..................

Nr..................... gemäfl §6 BauGB genehmigt.

8. Die Erteilung der Genehmigung der 3. Flachennutzungsplananderung wurde am
gemafl §6 Abs. 5 BauGB ortsüblich bekanntgemacht.
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Gemeinde Oberaudorf

2 PLANUNGSKONZEPT

Anlass und Bestand

3. Flachennutzungsplananderung ,,Gschwendtner Feld"

Die Gemeinde Oberaudorf beabsichtigt, südlich der Geigelsteinstrafe auf einem bisher unbe-
bauten GrundstUck westlich des Gewerbegebiets ,,Tiroler Stra1e", die baurechtlichen Voraus-
setzungen für die Ansiedlung von Einzelhandels- und Sonstige Gewerbebetriebe zu schaffen.
Dadurch sollen zurn einen die Nahversorgung gestarkt und zurn anderen ortsansassigen ge-
werblichen Betrieben Flachen für Erweiterung oder Umsiedlung bereitgestellt werden.

Planungskonzept

Im nördiichen Teil des Planungsgebiets sollen Flächen für Einzelhande!sbetriebe bereitgestellt
werden. Dabei handelt es sich urn einen Drogeriernarkt sowie urn einen Lebensmittelmarkt als
Volisortirnenter. Letzterer wird als groflflachiger Einzeihandelsbetrieb zugelassen, urn em, dern
aktuellen Standard entsprechendes Warenangebot anbieten zu können. Dadurch soil die Nah-
versorgungssituation rn Ort gestarkt und das Abflieaen von Kaufkraft in andere Orte verrnieden
werden.

Die neuen Sondergebiete umfassen sowohi die Flächen für die geplanten Baukorper als auch
die Flächen für die Stellplätze, Bewegungsflachen und Zufahrten.

Im südlichen Teil des Planungsgebiets sind Flächen für lokale Gewerbebetriebe geplant. In Fol-
ge der umliegenden Wohnbebauung werden voraussichtlich nur Betriebe mit geringen
Lärrnernissionen zugelassen werden können. Näheres wird irn Rahrnen des Bebauungsplans
geregelt werden. Für den südiichen Teilbereich liegen diesbezüglich jedoch aktuell nur Vorpla-
nungen vor.

Die Hangflachen auf der Westseite, die von Bebauung freizuhaiten sind, werden rn Flächen-
nutzungsplan als Grünflächen dargesteilt. Gleiches gilt für die bachbegleitenden Flächen rn
Süden und Osten.

Die zukünftige Flachenverteilung ni Planungsgebiet sieht dernnach wie folgt aus:

Bezeichnung GröRe (ha

Sondergebiet ,,Kleinflachiger Einzelhandel" 0,5

Sondergebiet ,,Grollflachiger Einzelhandel" 0,6

Gewerbegebiet 1,2

GrUnflächen und Wasserflãche (Abschnitt des ROthenbachs, dessen Verlauf unter BrU-
ckenbauwerk verlegt wird)

0,8

Verkehrsfiache (Zufahrten insgesamt Ca. 360m2) 0,04

Gesamt 3,1

Tab. I Ubersicht über die geplante Flbchenverteilung nach der FNP-Anderung
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Gemeinde Oberaudorf 3. Flachennutzungsplananderung ,,Gschwendtner Feld

LC1

Der Umweltbericht hat die Aufgabe, dazu beizutragen, dass zur wirksamen Umweltvorsorge die

Auswirkungen auf die Umwelt frühzeitig und umfassend ermittelt, beschrieben und bewertet

werden. Die nachstehende Tabelle gibt eine tJbersicht zu den wichtigsten Ergebnissen des

Umweltberichts:

Schutzgüter Erhebltchkeit der
Auswirkungen

Fläche gering

Boden

mfttelWasser Oberflächenwasser

Grundwasser mittel

Pflanzen, Tiere, Biologische
Vielfalt

Pflanzen mittel

Tiere mittel

Biologische Vielfalt mittel

Menschliche Gesundheit Lärm gering

Erholung gering

Luft und Klima I
Klimawandel

Kllma mittel

Kiimawandel mittel

Kultur und SachgUter Baudenkmäler nicht betroffen

Bodendenkmäler nicht betroffen

Landschaftsbild mittel

Tab. 2 Zusammenfassende Obersicht zur Erheblichkeit derAuswirkungen auf die relevanten Schutzguter

Die Auswertung zeigt, dass durch die Entwicklung eines Gewerbe- und Sondergebiets in Folge

der grof3Jlachigen Inanspruchnahme bisher baulich nicht veränderter Flächen insbesondere für

das Schutzgut Boden erhebliche Auswirkungen zu erwarten sind.

Das Schutzgut Wasser ist potentiell durch den Verlust von Sickerflächen betroften. Zudem

sind kleinflächige Eingriffe am Bachlauf zur Errichtung einer neuen Zufahrt erforderlich. Die

Darstellung von Grünflächen entlang des Dorfbachs, die zur Aufwertung der begradigten

Uferstrukturen sowie Regenwasserrückhalt dienen sollen, konnen eine hohe erhebliche Belas-

tung des Schutzguts mindern, so dass diese in der Summe als mittel erheblich eingestuft wer-

den.

Wertgebende Lebensraumstrukturen und artenreichere Gehölz- und Ufervegetationen sind

baubedingt nur punktuell betroffen. Dies gilt auch für den naturfern ausgebauten Graben des

Oberaudorfer Dorfbachs. Trotzdem wird in Folge der heranrückenden Bebauung auch hier die

Lebensraumqualität für die vorkommenden Arten vermindert. Der Verlust von Wirtschaftsgrün -

land stellt floristisch keine hohe Beeintrachtigung dar. Verloren geht allerdings em Teil des po-

tentiellen Jagdhabitats für siedlungsbegleitende Tierarten. Die Darstellung von Grünflächen
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Gemeinde Oberaudorf 3. Flächennutzungsplananderung ,,Gschwendtner Feld

ermöglicht Ersatzma1nahmen im unmittelbaren Nahbereich. Aus diesem Grund werden die
Auswirkungen ais mittel erheblich bewertet.

Das Gebiet weist eine hohe Sensibilitãt für die Folgen des Kilmawandels auf. Dies Iiegt an der
im Vergleich zurn westlichen Gelände tieferen Lage sowie der latenten Gefährdung bei Bach -

Ubertritten insbesondere im Nordosten. MalThahmen zum Schutz der Bausubstanz sind im
Rahrnen der Bebauungsplanung zu prufen.

Durch den zu erwartenden hohen Versieg!ungsgrad entfallen klimawirksame Flächen zur
Frischluftproduktion. Ausgleichend wirken die Darstellung von Grünflächen in den Randberei-
chen und die im Rahmen der Bebauungsplanung zu erwartende Grunordnung.

Negative Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch werden gemaul der vorliegenden schaU-
technischen Untersuchung nicht erwartet. Die Fläche weist keine Erholungsfunktion auf, das in
Folge der GrUnlandnutzung Erholungsinfrastrukturen fehien. Urn Beeintrachtigungen der Erho-
Iungsqua!itat in den westlich angrenzenden Wohngebieten durch die heranrUckende Bebauung
zu verrneiden, werden neue GrUnstrukturen vorgesehen.

Bau- und Bodendenkmäler sind nicht unmittelbar betroffen. Es wird auch die Mitteilungspfiicht
bei Antreffen bisher unbekannter Bodendenkmäier verwiesen.

Das Landschaftsbild wird durch die Planung erheblich verändert. Die offene Wiese zwischen
Wohn- und Gewerbebauten geht verloren. Mafnahmen wie eine DurchgrUnung und standortge-
rechte Gestaltung können erheblichen Auswirkungen mindern.

Der erforderliche Ausgleich wird auf Flàchen auflerhaib des Planungsgebiets erbracht.

Auf der Ebene der Flächennutzungsplanung wird kein Monitoring vorgesehen. Auf Bebau-
ungsplanebene soliten geprUft werden, ob eine Uberwachung des Planungsgebiets im Hinblick
auf rnoglichen Beeinträchtigungen durch den Klirnawandel erforderlich werden.

4 ART UND WESE DER BEROCKSCHTGUNG DER ERGEBMSSE DER
OFFENTLJCHKEITS UND BEHORDENBETEL!GUNG

Die Anregungen im Rahmen der Beteiligung der Offentlichkeit sowie der Behorden und der
sonstigen Trager öffentlicher Belange wurden bei der Anderung des Flächennutzungsplans be-

rücksichtigt und in die Abwägung eingestellt. Die Auswertung der eingegangenen SteUungnah-
rnen im Rahmen der baugesetzlich vorgeschriebenen Beteiligungsverfahren gemaf den § 3
und 4 BauGB an o.g. Bauleitplanverfahren sowie die einzelnen Abwägungen und Abstimrnun-
gen des Planungsträgers sind in den jeweiligen Sitzungs-Niederschriften dokumentiert.

Nachfolgend werden die in Folge der Ste!Iungnahmen durchgeführten Erganzungen oder Ande-
rungen der Planunterlagen zusarnrnenfassend dargelegt:

Frühzeitigen Offentlichkeits- und Behördenbeteiligung gema § 3.1 bzw. 4.1 BauGB

Von der Offentlichkeit wurden keine Stellungnahmen abgeben.

Zusammenfassende Erkiarung
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Gemeinde Oberaudorf 3. Flachennutzungsplananderung ,,Gschwendtner Feld"

Die Stellungnahmen der Trager Offentlicher Belange fUhrte zu folgenden Anpassungen der
Planunterlagen:

Name des Trägers öffentlicher Belange Zusammenfassende Erläuterung der Anderung

Bayerischer Bauernverband ¯ Erganzung der Darstellung von GrUnflächen am Dorfbach, die für
die Retention wichtig sind

Anpassung der Darstellung der Haupterschlielung von Osten

Landratsamt Rosenheim, SG Bauleitpla- ¯ Erganzung der Grenzen des vorlaufig gesicherten Uberschwem-
nung mungsgebiets am Dorfbach in der Plandarstellung; Fortschrei -

bung von Begrundung und Umweltbericht bezüglich der rechtli-
chen Rahmenbedingungen in Folge der Betroffenheit des UGs

Landratsamt Rosenheim, SG Naturschutz ¯ Anpassung der Darstellung der Grunflächen rn Bereich der
Hauptzufahrt (in Folge verändert ErschIie1ungspIanung)

Redaktionelle Uberarbeitung der Darstellung der Biotopflachen

Regierung von Oberbayern ¯ Erganzung des Bedarfsnachweises für Gewerbeflachen in der
Begrundung

Wasserwirtschaftsamt Rosenheim ¯ Erganzung der Gewasserrandstreifen am Dorfbach

Abb. I Qberblick Uber die Plananderungen, die sich aus den Stellungnahmen der Trager Offentlicher Belange im
Rahmen der fruhzeitigen BehOrdenbeteiligung ergeben haben

Beteiligung der Offentlichkeit sowie der Trager öffentlicher Belange gemäf § 3.2 bzw. 4.2
BauGB

Von der Offentlichkeit wurden keine Stellungnahmen abgeben.

Die Stellungnahmen der Trager Offentlicher Belange führte zu folgenden Anpassungen der
Planunterlagen:

Name des Tragers öffentlicher Belange Zusammenfassende Erläuterung der Anderung

Landratsamt Rosenheim, SG Bauleitpla- - Erganzung der Gründe in der Begründung zum FNP, die zu einer
nung Anderung des Entwicklungs- bzw. Nutzungsziels für das Ha -

nungsgebiet geführt haben

Regierung von Oberbayern ¯ Uberarbeitung und Erganzung des Bedarfsnachweises für Ge-
werbeflachen in der BegrUndung

Abb. 2 Uberblick uber die Planänderungen, die sich aus den Stellungnahmen der Trager Offentlicher Belange im
Rahmen der Behardenbetelligung ergeben haben

5 GRUNDE FÜR DE WAHL DER VORLIEGENDEN PLANUNGSVARIAN-
TE (ALTERNATIVENPRUFUNG)
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Gemeinde Oberaudorf 3. Flachennutzungsplananderung ,,Gschwendtner Feld"

Auf der Ebene der Flachennutzungsplanung ist im Rahmen der Aiternativenprüfung vorrangig
die Frage zu klären, ob andere Standorte für die geplante Entwicklung in Frage kamen und Wa -

rum vorliegende Variante gewahlt wurde.

In diesem Fail Iöste die Suche des ortsansassigen Einzelhandelbetriebs nach einem geeigneten
neuen Standort das vorliegende Planungsverfahren aus: der im Gewerbegebiet ,,Tiroler Straile"
ansassige Einzelhandelsbetrieb benotigt rn vorhandenen Einzugsgebiet eine Fläche für einen
erweiterten Neubau. Die Flächen im Planungsgebiet liegen nicht nur in unmittelbare Nähe zum
alten Standort, sondern stehen auch für eine bauliche Entwicklung zur Verfügung.

Bereits im Rahmen der Neuaufste!lung des Flachennutzungsplans im Jahr 2018 wurde u.a.
geprUft, wo Flächen für eine gewerbliche Nutzung entwickelt werden können, die den landes-
planerischen Anforderungen entsprechen (,,Anbindegebot') und g Ieichzeitig aber auch ausrei-
chend erschlossen werden können, keine immissionsschutzrechtlichen Konflikte aufwerfen so-

wie den Belangen von Naturschutz und Wasserrecht sowie dem Orts- und Landschaftsbild nicht
entgegenstehen

rn Rahmen der AlternativenprUfung wurde die vorliegende Fläche für eine umfangreiche ge-
werbiiche Entwicklung, bei der sich auch mal Iärmemittierende Betriebe (Verkehrs- und/oder
Betriebslärm) ansiedein können aufgrund der Lage in unmittelbarer Nähe zu vorhandenen
Wohngebieten als ungeeignet beurteilt.

Die nun vorliegende Planung zielt auf die Errichtung eines Einzelhandelsbetriebs ab, der in
zentrumsnaher Lage auch eine fualaufige Erreichbarkeit gewährleisten kann. Der Betrieb be-

steht bereits in der Nachbarschaft und wird semen Standort somit nur geringfügig verändern.
Das dieser Flächenbedarf im Hinblick auf den Standort des Einzelhandelsbetriebs entsteht, war
2018 bei der Neuaufstellung des FNPs noch nicht absehbar.

Die Nutzung der Resfflächen im Süden des Geltungsbereichs für kleinteiliges, nicht emittieren -

des Gewerbe entspricht den Zielen der InnenentwickIung. Etwaige Lärmschutzmallnahmen für
die gewerbliche Ansiedlung werden im Rahmen der noch ausstehenden Bebauungsplanung
bestimmt.

Alternative Flächen mit ähnlicher Anbindung in ausreichender Grölle sind im Gemeindegebiet
aktuell nicht verfügbar. Durch die Ergänzung des Vollsortimenters mit einem Drogeriemarkt
werden zudern positive Synergieeffekte erwartet und die Kaufkraft am Ort gebunden. Davon
können auch die geplanten gewerblichen Nutzungen im Südteil des Gebiets profitieren, die
ebenfalls eine gut erschlossene Lage rn zentrumsnahen Bereich als Standortvorteil nutzen
können.

Oberaudotf; den 07.04.2025

I

Dr. Matthias Bernhardt, Erster Bürgermeister
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